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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 9. Februar 2022  
 

2022/47 0.03.03 Urnengänge 
Anordnung Urnenabstimmung vom 15. Mai 2022 sowie Genehmigung der Ur-
nenweisung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Urnenabstimmung über den Baukredit Erweiterungsbau Schulhaus B, Robenhausen wird auf 
den 15. Mai 2022 angeordnet. 

2. Der Beleuchtende Bericht zur Urnenabstimmung wird genehmigt.  

3. Die Abteilung Präsidiales + Entwicklung wird mit der amtlichen Publikation beauftragt. 

4. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

5. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien 
– Abteilung Präsidiales + Entwicklung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

Ausgangslage 

Im Schulhaus Robenhausen an der Schulhausstrasse 39 werden zurzeit zehn Schulklassen unterrichtet. 
Die Klassen werden seit Schuljahresbeginn 2021/2022 in der 1. bis 4. Klassen doppelt und in der 5. bis 
6. Klassen einfach geführt. Da im Sommer 2022 wie auch in den Folgejahren jeweils viel mehr Kinder 
als früher vom Kindergarten in die 1. Klasse wechseln, werden ab dem Schuljahr 2022/2023 die 1. bis 5. 
Klassen und ab dem Schuljahr 2023/2024 die 1. bis 6. Klassen doppelt geführt. Dies bedeutet, dass ab 
Sommer 2022 insgesamt elf Schulklassen und ab Sommer 2023 zwölf Schulklassen auf der Schulanlage 
Robenhausen unterrichtet werden müssen. Dies entspricht der maximalen Auslastung dieser Schulan-
lage, auch die Prognosen der aktuellen Schulraumplanung weisen bis 2036 ein Schulhaus mit 12 Pri-
marklassen aus. 

In den Räumen der Schulanlage Robenhausen können zurzeit maximal zehn Klassen unterrichtet wer-
den, wobei bereits Nebenräume wie Gruppenräume, Sitzungszimmer, Büro Schulsozialarbeit fehlen. Es 
benötigt deshalb zwei Klassenzimmer und die dazugehörigen Nebenräume ab dem Sommer 2023. 

Das Geschäft wurde im Parlament an der Sitzung vom 31. Januar 2022 beraten und zuhanden der Ur-
nenabstimmung verabschiedet.  

Nach § 57 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) werden Wahlen und Abstimmungen an der 
Urne von der wahlleitenden Behörde angeordnet.  
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Erwägungen 

Die Urnenabstimmung über das vorliegende Geschäft ist auf den 15. Mai 2022 anzuordnen. Die Wei-
sung enthält die wichtigsten Informationen über die Vorlage und kann genehmigt werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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